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���� DVB-T: Ab September wird weiter umgestellt 
Das Antennenfernsehen wird immer weiter ausgebaut. Mit 
Dienstag, 16.09.2008 werden wieder einige Regionen digital. 
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 ���� REM: Viertes Österreichisches Rundfunkforum 
Bei der vom Forschungsinstitut für das Recht der elektronischen 
Massenmedien (REM) veranstalteten rundfunkrechtlichen Tagung 
vom 18. bis 19.09.2008 geht es heuer um „Medien im Web“. 
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 ���� Staatspreisgala am 23.09.2008 im Wiener Konzerthau s  
Der Staatspreisträger und die Kategoriegewinner des Multimedia 
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 ���� Österreichische Medientage: 24. bis 26.09.2008 
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die Österreichischen Medientage, die heuer unter dem Motto 
„Was kommt – was bleibt: Die österreichische Medienlandschaft 
am Scheideweg“ stehen. 
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 ���� Aktuelle Entscheidungen des BKS 
In seiner Sitzung vom 01.09.2008 hat der BKS Entscheidungen 
über Berufungen gegen Bescheide der KommAustria und zur 
Werbebeobachtung der KommAustria getroffen.  
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 ���� Neues vom FERNSEHFONDS AUSTRIA 
Zum dritten Antragstermin wurden 16 Dokumentationen und 
sechs Filme eingereicht. Seminartipp: Von 24. bis 28.09.2008 
veranstaltet das Erich Pommer Institut aus Potsdam ein Seminar 
aus der Reihe ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK in Baden. 
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 mobiler TV-Angebote hinsichtlich Werbefinanzierung  
Die Grazer Firma spoon next level technology gmbh wurde von 
der RTR-GmbH mit der Erstellung einer Studie zum Thema 
werbefinanziertes mobile TV beauftragt. 
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Ausbau des 
Antennenfernsehens 

schreitet voran  
 

 

DVB-T: Ab September wird weiter umgestellt 
 
Immer mehr Regionen Österreichs werden digital: Seit Dienstag, 16.09.2008 kann in 
Ried und Umgebung (Oberösterreich) sowie in Liebenfels und Umgebung (Kärnten) 
über Antenne nur noch digitales Fernsehen empfangen werden. In Vorarlberg werden 
außerdem elf weitere Regionen auf DVB-T umgestellt. Von der Umstellung auf das 
digitale Antennenfernsehen sind all jene Fernsehzuseher betroffen, die bisher ORF 1, 
ORF 2 und ATV über Antenne analog empfangen und in diesen Programmen seit 
26.08.2008 das Laufband eingeblendet sehen. Für Haushalte, in denen via Kabel oder 
Digital-SAT mit grüner ORF-Smartcard ferngesehen wird, sind keine Umrüstschritte 
durch die Umstellung auf DVB-T notwendig. Konsumenten, die Zweit- und Drittgeräte 
in Verwendung haben, sollten darauf achten, dass auch diese für digitalen Empfang 
gerüstet sind, also entweder DVB-T- oder Kabel- bzw. Digital-SAT empfangen.  
 
Eine Übersicht über die Aufschalttermine für das digitale und Abschalttermine für das 
analoge Antennenfernsehen bietet die Website http://www.dvb-t.at. Den genauen 
Zeitplan finden Sie unter http://www.dvb-t.at/wann-wie-umstellen/zeitplan.html. 
 
 

 REM: Viertes Österreichisches Rundfunkforum 
 
Mit „Medien im Web“ befasst sich heuer das „Vierte Österreichische Rundfunkforum“, 
das am 18. und 19.09.2008 im BAWAG Veranstaltungszentrum Hochholzerhof  
stattfindet. Diese jährliche Veranstaltung des Forschungsinstituts für das Recht der 
elektronischen Massenmedien, kurz REM, ist eine Kooperation mit dem Bundes-
kanzleramt und der RTR-GmbH. Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von EUR 
50,- eingehoben. Anmeldungen bitte per E-Mail an brigitte.hohenecker@rtr.at. Ein 
detailliertes Programm finden Sie unter http://www.rtr.at/de/komp/REM2008 sowie 
unter http://www.rem.ac.at.  
 
 

 
 
 
 
 

Feierliche 
Preisvergabe im 

Rahmen der 
Staatspreisgala  

 
 

Staatspreisgala am 23.09.2008 im Wiener Konzerthaus  
 
Am 23.09.2008 werden im Wiener Konzerthaus der Staatspreisträger und die 
Kategoriegewinner des Multimedia & e-Business Staatspreises gekürt. Die feierliche 
Preisvergabe ist der spannende Abschluss des Wettbewerbs und findet jährlich vor ca. 
400 Besuchern aus der Multimedia-Branche statt. Zu den Laudatoren des Abends 
zählen u.a. Bundesministerin Heidrun Silhavy, die Generalssekretärin der WKÖ Anna 
Maria Hochhauser, die Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer Brigitte Jank sowie 
Dr. Alfred Grinschgl, Geschäftsführer des Fachbereiches Rundfunk der RTR-GmbH.  
Musikalisch wird der Abend begleitet von Susanna Ridler (koe:r) und Alexander 
Lackner. Es wird gebeten, sich per E-Mail (staatspreis@icnm.net) für die Gala 
anzumelden. Nähere Informationen unter http://www.multimedia-staatspreis.at. 
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Neue Trends  
in den Medien  

 
 
 

Österreichische Medientage: 24. bis 26.09.2008 
 
Die Österreichischen Medientage finden dieses Jahr von 24. bis 26.09.2008 unter dem 
Titel „Was kommt – was bleibt: Die österreichische Medienlandschaft am Scheideweg“ 
im Messezentrum Wien statt. In prominent besetzten Gesprächsrunden werden die 
Trends und Neuheiten der Medien- und Kommunikationsbranche diskutiert. Auch die 
RTR-GmbH wird auf der Medienmesse mit einem Stand vertreten sein. Nähere 
Informationen, auch zum Programm, finden Sie unter http://www.medientage.at. 
 
 

 
 
 
 
 

Zulassungs-
entscheidungen 

bestätigt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtsverletzung 

bestätigt  
 
 
 
 
 
 
 
 

Werbebeobachtung  

Aktuelle Entscheidungen des BKS 
 
In seiner Sitzung vom 01.09.2008 hat der Bundeskommunikationssenat (BKS) eine 
Reihe von Entscheidungen über Berufungen gegen Bescheide der KommAustria und 
zur Werbebeobachtung der KommAustria getroffen. Im Rahmen der Neu- bzw. 
Wiedervergabe der abgelaufenen Hörfunkzulassungen von 1998 wurden die 
Entscheidungen betreffend die Versorgungsgebiete „Nördl. und mittl. Burgenland, 
Bezirk Oberwart, Teile des Bezirks Güssing und Jennersdorf“ an die Privatradio 
Burgenland GmbH (Programm „Hit FM Burgenland“), „Bezirk Melk und Mostviertel“ an 
die DIGI Hit Programm Consulting GmbH (Programm „Hit FM Mostviertel“) und „Osttirol 
und Oberkärnten“ (Erweiterung des Versorgungsgebietes „Osttirol“) an die Radio 
Osttirol GmbH (Programm „Radio Osttirol“) bestätigt. Damit sind nunmehr alle 21 von 
der KommAustria geführten Verfahren zur Neu- bzw. Wiedervergabe jener 
Hörfunkzulassungen, deren gesetzlich vorgesehene zehnjährige Zulassungsdauer am 
31.03.2008 geendet hat, rechtskräftig abgeschlossen. Sämtliche Entscheidungen der 
KommAustria können unter http://www.rtr.at/de/rf/Entscheidungen abgerufen werden. 
 
Im Rahmen der Rechtsaufsicht über Rundfunkveranstalter bestätigte der BKS eine 
erstinstanzlich festgestellte Rechtsverletzung durch die Satellitenrundfunkveranstalterin 
ProSieben Austria GmbH. So hat diese die Bestimmung des § 6 Privatfernsehgesetz 
(„Änderungen bei Satellitenprogrammen und digitalen terrestrischen Programmen“) 
dadurch verletzt, dass sie am 19.04.2008 im Programm ProSieben Austria die 
Sendung „Amadeus Award 2008“ ausgestrahlt und dadurch eine gegenüber der 
Zulassung wesentliche Ausdehnung des zeitlichen Umfangs von Fensterprogrammen 
ohne vorherige Anzeige durchgeführt hat. 
 
Schließlich hat der BKS jeweils aufgrund von Anzeigen durch die KommAustria 
folgende Entscheidungen zur Werbebeobachtung betreffend Programme des ORF 
getroffen: So wurde festgestellt, dass der ORF am 01.04.2005 im Programm ORF2 
durch Ausstrahlung der Sendung „Quiz-Express“ die Bestimmung des § 13 Abs. 2 
ORF-G (Teleshopping-Verbot) verletzt hat. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der BKS 
erstmals beim EuGH einen Antrag auf Vorabentscheidung nach Art. 234 EGV gestellt.  
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Keine Verletzung des ORF-G wurde hingegen in folgenden Fällen festgestellt: In den 
Hörfunkprogrammen Ö3 und Ö2 (Burgenland) erfolgte am 01.10.2004 bzw. am 
09.11.2005 jeweils keine Verletzung des § 17 Abs. 2 Z 2 ORF-G (Kennzeichnung von 
Patronanzsendungen), da unter Zugrundelegung der entsprechenden Rechtsansicht 
des VwGH die Bestimmung des § 17 ORF-G auf Hörfunk keine Anwendung findet. Des 
Weiteren wurde festgestellt, dass der ORF am 09.11.2004 im Programm ORF1 nicht 
gegen die Bestimmung des § 14 Abs. 5 ORF-G (Product-Placement) verstoßen hat. 
Mangels Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von EUR 1.000 war 
davon auszugehen, dass jeweils kein Product-Placement im Sinne des ORF-G und 
folglich auch kein Verstoß gegen § 14 Abs. 5 ORF-G vorgelegen ist. 
 
Die Entscheidungen des BKS können unter http://www.bks.gv.at abgerufen werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERNSEHFONDS 
AUSTRIA empfiehlt 
Seminar vom Erich 

Pommer Institut  

Neues vom FERNSEHFONDS AUSTRIA 
 
Im Rahmen des dritten Antragstermins (29.07.2008) wurden insgesamt 22 Fernseh-
projekte beim FERNSEHFONDS AUSTRIA eingereicht. Bei den Anträgen handelt es 
sich um 16 Dokumentationen und sechs Filme mit einem Gesamtherstellungsvolumen 
von rund EUR 30,6 Mio. Die Förderentscheidungen werden Ende September bekannt 
gegeben.  
 
Der FERNSEHFONDS AUSTRIA empfiehlt und unterstützt das vom Erich Pommer 
Institut veranstaltete Programm ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK. Das nächste 
Seminar in dieser Reihe „Digital Content Distribution – Legal, Regulatory and 
Commercial Developments in New Media“ findet von 24. bis 28.09.2008 in Baden statt. 
Anmeldungen und nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Erich 
Pommer Instituts unter http://www.epi-medieninstitut.de.  
 
 

 
 

 
 

Schriftenreihe  
Band 2/2008:  

Zwei Studien zum 
Digitalradio  

 

 
 

1. Studie:  
„Digitalradio  

in Europa“  
 
 
 
 

RTR-Schriftenreihe „Chancen und Risken des digitale n 
Hörfunks für Österreich“ veröffentlicht 
 
Unter dem Titel „Chancen und Risken des digitalen Hörfunks für Österreich“ wurde 
Anfang August der Band 2/2008 der RTR-Schriftenreihe veröffentlicht. Diese 
Publikation, die bereits Ende Juni auf der Vollversammlung der digitalen Plattform 
Austria angekündigt und vorgestellt wurde, beinhaltet zwei Studien: 
 
In der ersten Studie mit dem Titel „Digitalradio in Europa“, die von LS telcom im Auftrag 
der RTR-GmbH und des Bundeskanzleramts erstellt wurde, werden neun europäische 
Länder sowie Kanada im Hinblick auf die mehr oder minder erfolgreiche Einführung 
des Digitalradios vorgestellt, wobei in keinem dieser Länder der Empfang des digitalen 
Radios mehrheitlich umgesetzt wurde. 
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2. Studie: 
„Kosten 

Digitalradio 
Östererich“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die zweite Studie mit dem Titel „Die Kosten des digitalen Radios für Österreich“, die 
von der RTR-GmbH gemeinsam mit der Fachhochschule Salzburg erstellt wurde, 
befasst sich speziell mit der Untersuchung der Kosten einer terrestrischen digitalen 
Rundfunkübertragung in Österreich. Dazu wurden die voraussichtlichen Kosten der 
Einführung und des Betriebs der Technologievarianten T-DAB/DAB+ und HD Radio™ 
erhoben und vergleichend dargestellt. Die wesentlichen Kostentreiber und 
Einsparpotenziale wurden dabei herausgearbeitet.  
 
Der Band 2/2008 ist wie alle bisher erschienenen Ausgaben der RTR-Schriftenreihe 
auf der Website unter http://www.rtr.at/de/komp/SchriftenreiheNr22008 abrufbar. 
Printexemplare können über die Adresse rtr@rtr.at angefordert werden. 
 
Die RTR-GmbH und die KommAustria werden auch im kommenden Jahr in vernetzter 
Form gemeinsam mit kommerziellen und nicht-kommerziellen Sendern sowie mit dem 
ORF weitere Kriterien für die Etablierung von Digitalradio in Österreich erarbeiten. 
 
 

 
 
 

 
 

Grazer Firma von 
RTR-GmbH mit 

Erstellung einer 
Studie beauftragt  

Studienauftrag: Internationaler Vergleich bestehend er  
mobiler TV-Angebote hinsichtlich Werbefinanzierung 
 
Die RTR-GmbH hat die Grazer Firma spoon next level technology gmbh mit der 
Erstellung einer Studie zum Thema werbefinanziertes mobile TV beauftragt, in deren 
Rahmen unter anderem folgende Fragen beantwortet werden sollen: Welche mobile 
TV-Werbeformen werden international eingesetzt? Auf welchen Technologien beruhen 
diese? Welche Erfolge werden erzielt? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen liegen 
vor? Die Ergebnisse sollen im Rahmen der RTR-Schriftenreihe veröffentlicht werden. 
 
 

 Aktuelle Ausschreibungen der KommAustria gemäß § 13   
Privatradiogesetz (PrR-G) 
 

 Ausschreibung von Übertragungskapazitäten Ende der 
Ausschreibungsfrist 

FELDKIRCH (Vorderälpele) 104,3 MHz 
KOA 1.671/08-001 

20.10.2008, 13:00 Uhr 

GRAZ 8 (Eisenberg) 104,6 MHz 
KOA 1.193/08-006 

02.10.2008, 13:00 Uhr 

PRÄGRATEN 2 (Virgen Obermauern) 104,2 MHz 
KOA 1.534/08-008* 

24.10.2008, 13:00 Uhr 

* Gemäß § 13 Abs. 3 PrR-G ist diese Ausschreibung auf bestehende Hörfunkveranstalter beschränkt. 

 

Nähere Informationen unter http://www.rtr.at/de/rf/Ausschreibungen.  
 


